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Haftungsrecht: Tiefbauunternehmer muss sich nach 
Leitungen erkundigen 

| Verpflichtet sich der Auftragnehmer bei der Übernahme von Tiefbauarbeiten (hier: 
Verlegung von Leerrohren unterhalb von Straßen oder sonst befestigten Flächen) zur 
Leitungserkundung und beschädigt er während der Ausführung eine 
Gashochdruckleitung, kann er sich zu seiner Entlastung nicht darauf berufen, dass ihm 
der Auftraggeber unvollständige Pläne übergeben hat. | 

So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Rostock in einem entsprechenden Fall. 
Der Auftragnehmer muss nach Ansicht der Richter vielmehr selbst bei den 
Versorgungsträgern Auskunft über Vorhandensein und Lage von Versorgungsleitungen 
einholen. Er muss zudem die Lage etwaiger Versorgungsleitungen überprüfen, bevor 
der die Arbeiten durchführt.  

Quelle | OLG Rostock, Urteil vom 28.8.2018, 4 U 105/15, Abruf-Nr. 211554 unter 
www.iww.de.  
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